
Einladung   
 

      CANNABIS ZUM FREIZEITGEBRAUCH. DIE SICHT DER EXPERTINNEN 
     Ergebnispräsentation – Befragung zur Cannabisgesetzgebung 

 

Datum: 1. November 2022  

Uhrzeit: 14.00 Uhr -16.00 Uhr   

Ort: online 

     

 

Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition wurde vereinbart, 
die kontrollierte Abgabe von Cannabis zum Freizeitge-
brauch an Erwachsene zu ermöglichen.  

Dieses Thema wird in der Gesellschaft kontrovers disku-
tiert. 

Mit dem Ziel der weiteren Versachlichung der Debatte 
wurden online bundesweit Expert*innen aus den Berei-
chen Suchtprävention, Suchtberatung, Suchttherapie, 
Suchtforschung und Suchtselbsthilfe sowie weiteren Ver-
sorgungsbereichen der Suchthilfe befragt.  

Auftraggeber der Befragung, die vom Kieler Institut für 
Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) durchge-
führt wurde, war das Sozialministerium Schleswig-Holstein. 

Die Befragungsinhalte umfassten Empfehlungen zur kon-
kreten Umsetzung und Ausgestaltung der geplanten sowie 
die Bewertung möglicher Konsequenzen der kontrollierten 
Abgabe von Cannabis zum Freizeitgebrauch. 

 

Die spannende Ergebnisse der Befragung liegen nun vor 
und werden von Prof. Dr. Hanewinkel jetzt der Fachöffent-
lichkeit und weiteren Interessierten dargestellt und mit 
ihnen diskutiert. 

 

        Referent:   

 

          Prof. Dr. Reiner Hanewinkel     

 

        Institut für Therapie- und  

        Gesundheitsforschung (IFT-Nord) 

 

        

              bei Fragen wenden Sie sich gerne an: 

 

              Thorsten Hinz 

               Referent für Suchtprävention  

               Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein e.V. 

             thorsten.hinz@lssh.de        0431 / 657 394 - 348 

 

 

mailto:Kerstin.ludwig@lssh.de


Unser Ziel: 

Die Qualifikation der Suchtarbeit in Schleswig-Holstein 

ist ein Hauptanliegen der LSSH. Deshalb werden regel-

mäßig Fortbildungen veranstaltet. Diese orientieren 

sich an den Bedürfnissen der alltäglichen Suchtarbeit.  

Wo:  online 

Veranstalterin: 

 

 
 

 
        Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein e.V. 
          Schreberweg 10   
          24119 Kronshagen 
 
 
 
 

        Mit freundlicher Unterstützung: 
 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen: 

Anmeldeschluss: Dienstag, der 25. Oktober 2022 

Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Die Seminarge-

bühr beträgt 20 €, bei Rücktritt bis zum 25.10.2022 erhe-

ben wir eine Bearbeitungsgebühr von 10,-€. Bei späterer 

Abmeldung ist die volle Teilnahmegebühr fällig (Ersatz-

Teilnehmer*innen werden selbstverständlich akzeptiert).  

Zur Anmeldung nutzen Sie bitte den Abschnitt unten 

oder unsere Online-Anmeldung unter: 

    http://fragebogen.lssh.de/index.php/571781/lang-de 

  

Den Link zur Onlineveranstaltung schicken wir ein Woche 

vorher per Email zu. 

 

 

Anmeldung: 

Ich melde mich hiermit zu folgender Veranstaltung am 1.11.2022 von 14 -16 Uhr an:  

 

             CANNABIS ZUM FREIZEITGEBRAUCH. DIE SICHT DER EXPERTINNEN 

     Ergebnispräsentation – Befragung zur Cannabisgesetzgebung 
Prof Dr. Hanewinkel — IFT-Nord 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die Angaben zur Person im Rahmen der Veranstaltung und zu organisatorischen Zwecken von der LSSH ver-

wendet werden. Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und mit meiner Unterschrift akzeptiert. (Nicht Zutreffendes streichen).  

Datenschutzhinweis: Ihre Anmeldung wird in einer Datenbank elektronisch gespeichert und im Rahmen der Veranstaltungsplanung verarbeitet. 

Die Einwilligung in die Speicherung und zweckgerichtete Verarbeitung Ihrer Daten 

können Sie jederzeit unter sucht@lssh.de widerrufen. Während der Veranstaltung werden Fotoaufnahmen für die interne und externe Öffentlich-

keit gemacht. Mit dieser Anmeldung erklären Sie Ihr Einverständnis zur Nutzung dieser Fotos durch die Träger der Veranstaltung. 

Name:        

Vorname:        

Institution: 

Straße/Nr.: 

PLZ/Ort: 

Email-Adresse: 

        Unterschrift: 

Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Ge-
brauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder 
Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen 
sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationa-
listische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äuße-
rungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung 
zu verwehren oder von dieser auszuschließen. 

http://fragebogen.lssh.de/index.php/571781/lang-de

